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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Staßfurt beschließt die Fortschreibung der Konzeption des Jugend- 
und Bürgerhauses  in Staßfurt Nord. 
 
 
Ausschuss/Gremium Versionsnr Sitzung J N E 

Jugend, Senioren und Soziales 1. Version  03.09.2013    

Stadtrat 1. Version  19.09.2013    

 
 
Aufgrund des § 31 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt haben folgende 
Mitglieder weder an der Beratung, noch an der Abstimmung teilgenommen: 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 



Stadt Staßfurt 
 
Vorlage-Nr.: 0775/2013 (1. Version)           vom: 30.07.2013 
 
 
Kurzfassung: 
Fortschreibung der Konzeption des Jugend- und Bürgerhauses in Staßfurt Nord 
 
 
Beschlusstext: (siehe 1. Seite) 
 
Sachverhalt: 

 Ziel der Vorlage 
Auf Beschluss des Stadtrates vom 30.11.2012 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, den 
Inklusionsgedanken im Wohngebiet Nord zu etablieren. Dazu zählten u.a. die sukzessive 
Überarbeitung der Konzeption des Jugend- und Bürgerhauses in Staßfurt Nord. 
 

 Lösung 
Die vorliegende Fortschreibung der Konzeption des Jugend- und Bürgerhaus stellt eine 
Überarbeitung hinsichtlich der Etablierung des Inklusionsgedankens dar. Eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Konzeption erfolgt entsprechend des Bedarfs bzw. spätestens alle 2 
Jahre. 
 

 Alternativen 
Keine 
 

 finanzielle Auswirkungen 
Keine 

 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 

- keine  
 
 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Fortschreibung der Konzeption Jugend- und Bürgerhaus – Entwurf vom 17.07.2013 
 
 
 
 
 


